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PROTOKOLL 

 

 

 

über die am Dienstag, den 11. November 2014, von 18.00 Uhr bis 20.55 Uhr im 

Sitzungszimmer des Kommunalzentrums unter dem Vorsitz von Bürgermeister Mag. Stefan 

Seiwald abgehaltene 

 

 

44. Gemeinderatssitzung (Gemeinderatsperiode 2010 – 2016) 

 

 

Anwesend: Hubert Almberger, Simon Aschaber, Mag. (FH) Michael Danzl,  

Reinhold Dessl, Mag. Helga Embacher, Alois Foidl, Johann Grander, 

Christine Gschnaller, Carlos Kammerlander (ab 18.10 Uhr), Renate 

Kammerlander, Manfred Kecht, Andreas Krepper (ab 18.05 Uhr), 

Heribert Mariacher, Leo Resch, Robert Steger, Peter Treichl, Peter 

Wallner, Dr. Georg Zimmermann 

 

Entschuldigt: Mag. Leo Hofinger (Ersatz: Carlos Kammerlander), August Golser 

(Ersatz: Mag. (FH) Michael Danzl [entschuldigt auch das Ersatzmit-

glied Franz Viertl]), Andrea Hauser (Ersatz: Andreas Krepper), Ing. 

Manfred Keuschnigg (Ersatz: Peter Treichl [entschuldigt auch die Er-

satzmitglieder Doris Reiter, Ing. Hannes Staffner, Armin Mächtlen]), 

Christine Bernhofer (Ersatz: Reinhold Dessl) 

 

Nicht entschuldigt: niemand 

 

Schriftführer: Dr. Ernst Hofer, MBA 

 

 

Marktgemeinde St. Johann in Tirol 
Bahnhofstraße 5, 6380 St. Johann in Tirol 
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T A G E S O R D N U N G 

(nach Reduktion) 

 

 

 

 

I. Berichte des Bürgermeisters 

 

o Präsentation: Explorer Hotels 

 

II. Anträge des Bürgermeisters und des Gemeindevorstandes 

 

1) Abschluss einer Schneeräumvereinbarung für den Winter 2014/2015 

 

III. Berichte und Anträge der Ausschüsse 

 

1) BAUAUSSCHUSS 

1) Neuerlassung des Flächenwidmungsplans: Behandlung der eingelangten Stellung-

nahmen 

2) Änderungen des örtlichen Raumordnungskonzepts: 

a) Gst. 26/1 (Thomas Klausner/Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus St. Johann 

in Tirol) 

b) Gst. 6218 und 3473/2 (Thomas Klausner) 

c) Gst. 2758/2 (Explorer Hotels) – nur Auflagebeschluss 

3) Änderungen des Flächenwidmungsplans: 

a) Gst. 26/1 (Thomas Klausner/Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus St. Johann 

in Tirol) 

b) Teil des Gst. 6218 (Thomas Klausner) 

c) Gst. 2758/2 (Explorer Hotels) – nur Auflagebeschluss 

d) Gst. 3410/23 (Michael Oberschmid) 

e) Gst. .812 sowie Teile der Gst. 213/1 und 216/1 (Gertraud Prem) 

4) Erlassung eines Bebauungsplans für das Gst. 2758/2 (Explorer Hotels) – nur Aufla-

gebeschluss 
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5) Entscheidung über eine Stellungnahme zur Änderung des Flächenwidmungsplans: 

Gst. 3466/2 sowie eines Teils des Gst. 3463/6 (Thomas Stolzlechner/Edeltraud 

Eder, Helmuth Eder) 

 

2) STRASSENAUSSCHUSS 

1) Erlassung von Verkehrsmaßnahmen bei den Neuen Mittelschulen 1 und 2, beim 

Schulhotel Sonnenhof und beim Seniorenheim (Feuerwehrzufahrt) 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

 

 

 

 

 

I. BERICHTE DES BÜRGERMEISTERS 

 

Am Beginn der Sitzung sind 17 Gemeinderäte anwesend. 

 

Der Bürgermeister teilt mit, der Bericht zur St. Johanner Bergbahnen Gesellschaft m.b.H. 

werde aufgrund einer Erkrankung von Wolfram Jahn verschoben. 

 

Des Weiteren erklärt der Amtsleiter, der Verhandlungsgegenstand II.2) Genehmigung von 

Abweichungen gegenüber dem Jahresvoranschlag und von in diesem Zusammenhang er-

forderlichen Kontotransfers werde von der Tagesordnung abgesetzt. Der Überprüfungs-

ausschuss solle sich mit diesem Thema im Vorfeld auseinandersetzen. 

 

Andreas Krepper kommt um 18.05 Uhr zur Gemeinderatssitzung, Carlos Kammerlander 

um 18.10 Uhr. Es sind sodann 19 Gemeinderäte anwesend. 

 

o Präsentation: Explorer Hotels 

 

Katja Leveringhaus und Jürnjakob Reisigl, beide Geschäftsführer des Explorer Hotels Ent-

wicklungs GmbH, erläutern das geplante Explorer Hotel in St. Johann in Tirol. 

 

Auszüge dieser Präsentation sind diesem Gemeinderatsprotokoll als Anlage A angehängt. 
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II. ANTRÄGE DES BÜRGERMEISTERS UND DES GEMEINDEVORSTANDES 

 

1) Abschluss einer Schneeräumvereinbarung für den Winter 2014/2015 

 

Der Amtsleiter erläutert die vorliegende Schneeräumvereinbarung. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Abschluss der Schneeräumvereinbarung mit der Paul Stöckl GmbH (FN 131006g), 

Weizenbichl 2-6, 6383 Erpfendorf, laut Anlage B dieses Gemeinderatsprotokolls wird 

genehmigt. 

 

III. BERICHTE UND ANTRÄGE DER AUSSCHÜSSE 

 

1) BAUAUSSCHUSS 

1) Neuerlassung des Flächenwidmungsplans: Behandlung der eingelangten Stellung-

nahmen 

 

Der Gemeinderat hatte bei der 43. Gemeinderatssitzung am 7. Oktober 2014 be-

schlossen, den Entwurf der Neuerlassung des Flächenwidmungsplans der Markt-

gemeinde St. Johann in Tirol gemäß § 64 Abs 4 TROG 2011 im Umfang der nach-

stehend beschriebenen Änderungen neuerlich zur öffentlichen Einsichtnahme auf-

zulegen.  

 

 im Ausmaß jener Änderungen, wie sie bei der Gemeinderatssitzung vom  

25. März 2014 unter Tagesordnungspunkt III.1.1) BAUAUSSCHUSS Neuer-

lassung des Flächenwidmungsplans: Behandlung der eingelangten Stel-

lungnahmen vorgenommen wurden 

 

 im Ausmaß jener Änderung, wie sie bei der Gemeinderatssitzung vom  

22. Juli 2014 unter Tagesordnungspunkt III.1.1) BAUAUSSCHUSS Neuer-

lassung des Flächenwidmungsplans: neuerliche Beschlussfassung vorge-

nommen wurden 

 

 nach Maßgabe folgender Anlagen des Gemeinderatsprotokoll vom 7. Okto-

ber 2014: B/1 („Narzen“), B/2 („Obernauer“), B/3 („Sportzentrum“), B/4 

(„Sinngrün“), B/5 („St. Johann Mitte“) und B/6 („Stieg“) 
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Der Beschluss des Gemeinderats vom 7. Oktober 2014 hat zur Folge, dass (zuläs-

sige) Stellungnahmen nur mehr zu den zuvor beschriebenen Änderungen abgege-

ben werden können. 

 

Aufgrund der neuerlichen Auflage sind sechs Stellungnahmen eingelangt, von de-

nen vier (Andrea Wieser, Dr. Nikolaus Wörgetter, Karin Burgstaller, Annemarie 

Burgstaller) unzulässig sind, da sie eben nicht auf die oben angeführten Änderun-

gen am Entwurf abzielen. 

 

Die restlichen zwei Stellungnahmen sind zulässig und gelangen zur Abstimmung. 

 

Beschluss (18:1): 

 

Der Stellungnahme von Markus Hirnsberger zum Entwurf der Neuerlassung des 

Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde St. Johann in Tirol wird keine Folge ge-

geben und der Entwurf erfährt diesbezüglich keine Änderung. 

 

Beschluss (17:1): [Mag. (FH) Michael Danzl abwesend] 

 

Der Stellungnahme der FRITZ EGGER Gesellschaft m.b.H. zum Entwurf der Neu-

erlassung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde St. Johann in Tirol wird 

keine Folge gegeben und der Entwurf erfährt diesbezüglich keine Änderung. 

 

Beschluss (18:0): [Renate Kammerlander abwesend] 

 

Gemäß § 64 Abs 5 iVm § 31a Abs 2 TROG 2011 wird die Neuerlassung des Flä-

chenwidmungsplans der Marktgemeinde St. Johann in Tirol beschlossen. 

 

Der Flächenwidmungsplan ist in folgenden Unterlagen von Dr. Erich Ortner darge-

stellt: 

 

 Plan vom 11. Juli 2014, SITRO-Nummer 416, Fortlaufende Änderungsnum-

mer: 3. Auflage, Planbezeichnung: Teil 1 

 Plan vom 11. Juli 2014, SITRO-Nummer 416, Fortlaufende Änderungsnum-

mer: 3. Auflage, Planbezeichnung: Teil 2 
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 Plan vom 11. Juli 2014, SITRO-Nummer 416, Fortlaufende Änderungsnum-

mer: 3. Auflage, Planbezeichnung: Teil 3, 4 

 Plan vom 17. März 2014, SITRO-Nummer 416, Planbezeichnung: Beilage  

§ 51 

 Schlussbericht der strategischen Umweltprüfung 

 

Diese Unterlagen liegen auf Dauer ihrer Gültigkeit an Werktagen von Montag bis 

Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von Montag bis Donnerstag von 13.00 Uhr 

bis 16.00 Uhr im Bauamt zur öffentlichen Einsicht auf. 

 

2) Änderungen des örtlichen Raumordnungskonzepts: 

a) Gst. 26/1 (Thomas Klausner/Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus St. Johann 

in Tirol) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Beim Gst. 26/1 erfolgt nachstehende Änderung des örtlichen Raumordnungs-

konzepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol: 

 

o Ausweisung eines baulichen Entwicklungsbereichs für vorwiegende Son-

dernutzung mit folgenden Festlegungen: Indexziffer S 12, Zeitstufe ZA und 

Baudichtestufe D 2 gemäß dem Verordnungstext zum örtlichen Raumord-

nungskonzept 

o Festlegung der Indexziffer S 12: Kranken- und Pflegeanstalten 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage C dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses bildet. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfs gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn in-

nerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-
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wurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

b) Gst. 6218 und 3473/2 (Thomas Klausner) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Die Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts auf Teilen der Gst. 6218 

und 3473/2 sowie in weiterer Folge die Änderung des Flächenwidmungsplans 

eines Teils des Gst. 6218 von Freiland in Wohngebiet stößt auf harsche Kritik. 

Heribert Mariacher spricht von „Wahnsinn“ und „Erpressung“. Es sei nicht ver-

tretbar, wenn die Gemeinde „permanent“ die „Hosen runterlasse[]“. Auch ihm 

gehe es um die „Pflegeschule“, aber die Verknüpfung des Verkaufs der Grund-

fläche für diese Schule mit der Wohngebietswidmung für eine andere Grundflä-

che sei ein „hoher Preis“. Auch Johann Grander zeigt sich ob dieser Konstellati-

on „verwundert“. Mag. Helga Embacher meint, „Erklärungsbedarf“ habe unter-

dessen derjenige, der die „Bedingungen“ stelle. Der Gemeinderat sei hier vor 

die Wahl gestellt, dem „Paket“ (Verkauf gegen Widmung) zuzustimmen oder 

auch nicht. 

 

Beschluss (17:2): 

 

Auf Teilen der Gst. 6218 und 3473/2 erfolgt nachstehende Änderung des örtli-

chen Raumordnungskonzepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol: 

 

o Ausweisung eines baulichen Entwicklungsbereichs für vorwiegende 

Wohnnutzung mit folgenden Festlegungen: Indexziffer W 5, Zeitstufe ZA 

und Baudichtestufe D 1 gemäß dem Verordnungstext zum örtlichen 

Raumordnungskonzept 

o Festlegung der Indexziffer W 5: Wohngebiete im freien Landschaftsraum, 

freistehende Einfamilienhäuser in offener Bauweise und mit überwiegend 

nur zwei oberirdischen Geschoßebenen, weitere Entwicklung: Lücken-

schließung in Übereinstimmung mit der bestehenden Baustruktur, keine 

weitere Ausdehnung dieser Siedlungsbereiche 
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Der Planungsbereich ist in Anlage D dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses bildet. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfs gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn in-

nerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

c) Gst. 2758/2 (Explorer Hotels) – nur Auflagebeschluss 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (18:0): [Johann Grander stimmt nicht mit] 

 

Auf einem Teil des Gst. 2758/2 erfolgt nachstehende Änderung des örtlichen 

Raumordnungskonzepts der Marktgemeinde St. Johann in Tirol: 

 

o Ausweisung eines baulichen Entwicklungsbereichs für vorwiegende Son-

dernutzung mit folgenden Festlegungen: Indexziffer S 28, Zeitstufe Z 1 

und Baudichtestufe D 3 gemäß dem Verordnungstext zum örtlichen 

Raumordnungskonzept 

o Festlegung der Indexziffer S 28: Beherbergungsgroßbetrieb 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage E dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses bildet. 

 

Der Entwurf über die Änderung des örtlichen Raumordnungskonzepts wird für 

die Dauer von vier Wochen aufgelegt. Personen, die in der Marktgemeinde  

St. Johann in Tirol ihren Hauptwohnsitz haben, und Rechtsträgern, die in der 

Marktgemeinde St. Johann in Tirol eine Liegenschaft oder einen Betrieb besit-

zen, steht das Recht zu, bis spätestens eine Woche nach dem Ablauf der Auf-

legungsfrist eine schriftliche Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. 
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3) Änderungen des Flächenwidmungsplans: 

a) Gst. 26/1 (Thomas Klausner/Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus St. Johann  

in Tirol) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 26/1 von Freiland in Sonderfläche „Kran-

kenhaus und Pflegeheim“ (SKPfH) (§ 43 Abs 1 lit a TROG 2011) 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage F dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn in-

nerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

b) Teil des Gst. 6218 (Thomas Klausner) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Thomas Klausner laut Anlage G 

dieses Gemeinderatsprotokoll wird genehmigt. 
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Beschluss (17:2): 

 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 6218 von Freiland in Wohngebiet (§ 38 

Abs 1 TROG 2011) 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage H dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn in-

nerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

c) Gst. 2758/2 (Explorer Hotels) – nur Auflagebeschluss 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (17:0): [Peter Wallner abwesend, Johann Grander stimmt nicht 

mit] 

 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 2758/2 von Sonderfläche Parkplatz in 

Sonderfläche Beherbergungsgroßbetrieb (SB-2) mit einer zulässigen 

Höchstzahl von 200 Betten und 100 Räumen zur Beherbergung von Gästen 

(§ 48 TROG 2011) 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage I (Ida) dieses Gemeinderatsprotokolls er-

sichtlich, welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 
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Der Entwurf über die Änderung des Flächenwidmungsplans wird für die Dauer 

von vier Wochen aufgelegt. Personen, die in der Marktgemeinde St. Johann in 

Tirol ihren Hauptwohnsitz haben, und Rechtsträgern, die in der Marktgemeinde 

St. Johann in Tirol eine Liegenschaft oder einen Betrieb besitzen, steht das 

Recht zu, bis spätestens eine Woche nach dem Ablauf der Auflegungsfrist eine 

schriftliche Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. 

 

d) Gst. 3410/23 (Michael Oberschmid) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Der Abschluss des Raumordnungsvertrags mit Michael Oberschmid laut Anla-

ge J dieses Gemeinderatsprotokoll wird genehmigt. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung eines Teils des Gst. 3410/23 von Freiland in Wohngebiet (§ 38 

Abs 1 TROG 2011) 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage K dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn in-

nerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. 
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e) Gst. .812 sowie Teile der Gst. 213/1 und 216/1 (Gertraud Prem) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesord-

nungspunkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszim-

mers projiziert werden. 

 

Beschluss (19:0): 

 

Es erfolgt nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktge-

meinde St. Johann in Tirol: 

 

 Umwidmung des Gst. .812 und von Teilen der Gst. 213/1 und 216/1 von 

Freiland in Sonderfläche Hofstelle (SLH) (§ 44 TROG 2011) 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage L dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 

 

Gemäß § 70 Abs 1 TROG 2011 erfolgt mit der Beschlussfassung über die Auf-

legung des Entwurfes gleichzeitig der Beschluss über die dem Entwurf entspre-

chende Änderung; dieser Beschluss wird jedoch nur rechtswirksam, wenn in-

nerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Ent-

wurf von einer hiezu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. Die Auf-

legungsfrist beträgt vier Wochen. 

 

4) Erlassung eines Bebauungsplans für das Gst. 2758/2 (Explorer Hotels) – nur Aufla-

gebeschluss 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesordnungs-

punkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers proji-

ziert werden. 

 

Beschluss (18:0): [Johann Grander stimmt nicht mit] 

 

Der Entwurf des Bebauungsplans für einen Teil des Gst. 2758/2 des Dr. Erich 

Ortner vom 10. November 2014 („14/2014 Explorer Hotel“) wird gemäß § 66 Abs 1 

erster Satz TROG 2011 aufgelegt. Die Auflegungsfrist beträgt vier Wochen. Perso-

nen, die in der Marktgemeinde St. Johann in Tirol ihren Hauptwohnsitz haben, und 
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Rechtsträgern, die in der Marktgemeinde St. Johann in Tirol eine Liegenschaft oder 

einen Betrieb besitzen, steht das Recht zu, bis spätestens eine Woche nach dem 

Ablauf der Auflegungsfrist eine schriftliche Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. 

 

5) Entscheidung über eine Stellungnahme zur Änderung des Flächenwidmungsplans: 

Gst. 3466/2 sowie eines Teils des Gst. 3463/6 (Thomas Stolzlechner/Edeltraud 

Eder, Helmuth Eder) 

 

Der Bauamtsleiter erläutert die maßgebenden Parameter dieses Tagesordnungs-

punkts mithilfe von .pdf-Dateien, welche an die Wand des Sitzungszimmers proji-

ziert werden. Die Stellungnahme von Thomas Stolzlechner wird verlesen. 

 

Peter Wallner meint, er werde sich zukünftig bei anderen, „normalen“ Menschen, 

die „einen Fehler machen“, dafür einsetzen, dass auch diesen „solche Milde“, wie 

vorliegend den Widmungswerbern, zuteilwerde. 

 

Beschluss (13:6): [eine Ablehnung in Form der Enthaltung] 

 

Der Stellungnahme von Thomas Stolzlechner wird keine Folge gegeben, und die 

nachstehende Änderung des Flächenwidmungsplans der Marktgemeinde St. Jo-

hann in Tirol wird erlassen: 

 

 Umwidmung des Gst. 3466/2 und eines Teils des Gst. 3463/6 von Freiland 

und Wohngebiet in Sonderfläche „Gartenhaus“ gemäß § 43 Abs 1 lit a 

TROG 2011 

 

Der Planungsbereich ist in Anlage M dieses Gemeinderatsprotokolls ersichtlich, 

welche einen Bestandteil dieses Beschlusses darstellt. 
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2) STRASSENAUSSCHUSS 

1) Erlassung von Verkehrsmaßnahmen bei den Neuen Mittelschulen 1 und 2, beim 

Schulhotel Sonnenhof und beim Seniorenheim (Feuerwehrzufahrt) 

 

Beschluss (19:0): 

 

V E R O R D N U N G 

 

Gemäß §§ 43 Abs 1 lit b Z 1 und 94d Z 4 lit a Straßenverkehrsordnung StVO 1960, 

BGBl. Nr. 159/1960, in der Fassung BGBl. Nr. I 27/2014, wird aus Gründen der  

Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs, folgende Verkehrsmaßnahme 

verfügt: 

 

§ 1. Die in den Anlagen A, B und C zu dieser Verordnung angeführten Straßen-

verkehrszeichen, Zusatztafeln und Bodenmarkierungen sind gemäß diesen Anlagen 

anzubringen. 

 

§ 2. Diese Verordnung ist durch die in § 1 näher genannten Straßenverkehrs-

zeichen, Zusatztafeln und Bodenmarkierungen kundzumachen und tritt mit deren 

Anbringung in Kraft. 

 

Der Gemeinderat hält fest, dass das Anhörungsverfahren gemäß § 94f Abs 1 lit b Z 

2 StVO (Mitwirkung) durchgeführt worden ist. 

 

Diese Verordnung enthält drei Anlagen (Anlagen A, B und C der Verordnung = An-

lage N des Gemeinderatsprotokolls). 

 

IV. Anträge, Anfragen und Allfälliges 

 

Beschneiung bei den Eichenhofliften. Heribert Mariacher erkundigt sich nach dem Ver-

fahrensstand hinsichtlich der geplanten Beschneiung bei den Eichenhofliften. Der Bürger-

meister teilt mit, Ziel sei es, mit den betroffenen Grundeigentümern eine Lösung herbeizu-

führen. 
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Dieses Protokoll enthält 14 Anlagen. 

 

St. Johann in Tirol, 11. November 2014 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

Der Schriftführer: Gemeinderäte: 

 




































































